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Änderung der Deponie-Verordnung, Stel lungnahme des V18  

Sehr geehrter  ,  

für  die Gelegenhei t ,  eine Stel lungnahme zur Änderung der Deponie-Verordnung abge-
ben zu dürfen, möchten wir  uns bedanken. Als Sachverständige und Untersuchungs-
stel len im nachsorgenden Bodenschutz s ind wir  regelmäßig auch mit  Abfal luntersuchun-
gen beschäft igt .  Die Planung und Durchführung der Probenahme gehört  zu den Kern-
kompetenzen unserer  Mitgl ieder.  Daher legen wir  den Fokus unserer Stel lungnahme auf 
den Anhang 4,  Vorgaben zur Beprobung. 

In d iesem Anhang 4 is t  unter 1.  Fachkunde und Akkredi t ierung geregel t ,  dass die Pro-
benahme von fachkundigen bzw. sachkundigen Personen durchzuführen is t ,  und die 
Probenuntersuchungen von nach DIN EN ISO/IEC 17025, Ausgabe August 2005, 2.  Be-
r icht igung Mai 2007, Al lgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prüf-  und Kal ib-
r ier laborator ien1;  akkredi t ier ten Untersuchungsstel len durchzuführen s ind. 

Diese Formul ierung könnte zu dem Missverständnis führen, dass die Fach- bzw. Sach-
kunde al le ine ausreicht,  um Proben für  chemische Abfal luntersuchungen zu entnehmen. 
Die Kompetenz für  Probenahme in Verbindung mit  e iner darauffo lgenden Prüfung ist  
aber in der DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03 geregel t .  Das bedeutet ,  dass der fachkun-
dige Probenehmer in das Qual i tätsmanagementsystem eines Labors bzw. e iner Unter-
suchungsstel le e ingebunden sein muss. Das steht im Einklang mit dem Fachmodul  Ab-
fa l l  der  LAGA, wonach für  die Probenahme vor Ort  Personen zu beschäft igen sind, „ für  

                                                      
1 Veral tet !  Aktuel le Fassung: DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03 
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die auf Grund ihrer  Qual i f ikat ion (Beruf,  Tät igkei t)  und entsprechender regelmäßiger 
Schulung im Bereich Probenahme (mind. a l le 5 Jahre)  d ie Kompetenz zur Durchführung 
der Probenahme durch die Untersuchungsstel le nachgewiesen werden kann.“  (Fachmo-
dul  Abfal l ,  Tei l  I I  Verfahren zur Ermit t lung und Kontrol le der fachl ichen Kompetenz). Die 
Untersuchungsstel le führ t  d ie Probenahme also durch. Handelnde Person is t  der fach-
kundige Probenehmer der Untersuchungsstel le. 

Die Forderung, dass ein Probenehmer in e in Qual i tätsmanagementsystem eingebunden 
sein muss, s teht im Einklang mit den Anforderungen an die Probenahme und Untersu-
chung anderer  Umweltmedien (Tr inkwasser,  Boden).  Auch im Sinne einer Harmonis ie-
rung schlagen wir  daher fo lgende Formul ierung vor: 

„Die Probenahme is t  von einer nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03 oder DIN EN 
ISO/IEC 17020:2018-03 akkredi t ier ten Untersuchungsstel le durchzuführen oder von 
einer Untersuchungsstel le,  d ie nach Regelungen der Länder für die Probenahme 
von Abfälle gem. LAGA PN98 notif iz iert  ist ,  zum Beispiel  gemäß dem LAGA-
Fachmodul Abfall  oder dem LAGA-Fachmodul Boden und Alt lasten .  Die von der 
Untersuchungsstel le eingesetzten Probenehmer müssen über d ie zur  Durchführung 
der Probenahme erforder l iche Fachkunde verfügen. Die Fachkunde kann durch qual i -
f iz ier te Ausbi ldung (Studium etc.)  oder langjähr ige prakt ische Erfahrung jewei ls  in 
Verbindung mit  einer erfo lgreichen Tei lnahme an einem Probenehmerlehrgang nach 
PN 98 nachgewiesen werden. Für die Entnahme von Proben bei  der  Anl ieferung von 
Abfäl len auf Deponien is t  dagegen Sachkunde beim Probenehmer ausreichend. Die 
Sachkunde kann durch eine er folgreiche Tei lnahme an einem Probenehmerlehrgang 
nach PN 98 nachgewiesen werden. Für d ie Probenahme is t  zusätz l ich zum Fachkunde- 
oder Sachkundenachweis stets eine abfal lar tenspezi f ische Einweisung des Probeneh-
mers durch das akkredi t ier te Labor er forder l ich. Die Unterzeichnung des Probenah-
meprotokol ls  darf nur  durch Fachkundige er fo lgen.“  

Die Öffnung für  die Notif iz ierung nach Regelungen der Länder entspricht dem Fachmo-
dul  Abfal l  der  LAGA. Nach unserer Kenntnis  führt  derzeit  noch kein Bundesland Notif i -
z ierungen auf  der Grundlage des Fachmoduls  Abfal l  durch.  Es  gibt  aber bereits  jetzt  
bundesweit  62 Untersuchungsstel len,  die auf  der Grundlage des Fachmoduls  Boden und 
Alt lasten für  die Probenahme von Feststoffen notif iz iert  s ind2.  Im Bereich des Fachmo-
duls  Boden und Alt lasten hat s ich die Notif iz ierung,  wie s ie zum Beispiel  die Landes-
umweltämter in Bayern und Nordrhein-Westfalen durchführen,  in der Praxis  bewährt.  
Die oben genannte Anforderung führt  zur  wichtigen Harmonis ierung der Anforderun-
gen in den Bereichen Bodenschutz und Abfal l .   

Die DIN EN ISO/IEC 17020 regelt  die Anforderungen an Inspektionststel len.  Die Inspek-
t ion verbindet die Prüfung einschl ießl ich Probenahme mit  der Bewertung und bi ldet 
damit  die tatsächl iche Praxis  der Untersuchung und Bewertung von Abfäl len ab. 

Fach-  bzw. sachkundige Probenehmer,  die nicht Mitarbeiter  eines Labors bzw. einer 
Untersuchungsstel le s ind,  können durch vertragl iche Regelungen in das QM-System der  

                                                      
2 www.resymesa.de  

http://www.resymesa.de/
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akkreditierten bzw.notif iz ierten Untersuchungsstel le eingebunden werden (s .  Fachmo-
dul  Abfal l ,  Tei l l  I I . ) .  

Mit  freundl ichen Grüßen 

 

 

   
Vors i tzender  V18  Ste l lv .  Vors i tzender V18 
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